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1. Änderung 

zur 

Geschäftsordnung 

für 

die Gemeinschaftsversammlung der 

Verwaltungsgemeinschaft *Leinetal*  

i.d.F.d. Ausgabe: VG-III-07/2001 (N) 

 

 

 

 

 

 



Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft *Leinetal* 
erlässt gemäß der §§ 34 und 52 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), geändert durch Gesetz vom 25. November  2004  (GVBl. S. 
853), i.V.m. § 23 des Thüringer Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290) folgende  
 

1. Änderung 
zur  

Geschäftsordnung 
der Verwaltungsgemeinschaft *Leinetal* 

vom 11. März 2002 
i.d.F.d Ausgabe: VG-III-07/2001 (N) 

 
 

§ 1 – Änderungen  
 

1. An den § 5 – Weitere Aufgaben des Gemeinschaftsvorsitzenden – Abs. 3 
Pkt. 3.3. wird Pkt. 3.4. angefügt.  

 

3.4. Einer Mitgliedsgemeinde in begründeten Finanzierungsschwierigkeiten, auf 
schriftlichen Antrag, einen befristeten zinslosen Zahlungsaufschub der VG-
Umlage bis zu zwei Fälligkeitsraten, jedoch maximal bis zu 30.000, 00 € zu 
gewähren, soweit dieses die Finanzkraft der VG zulässt.  

 
2.  Der § 5 – Weitere Aufgaben des Gemeinschaftsvorsitzenden – Abs. 4  erhält 

nachfolgend neue Fassung: 
 

(4) Der Gemeinschaftsvorsitzende kann zur rechtzeitigen Leistung der Aufgaben 
der Verwaltungsgemeinschaft Kassenkredite im Rahmen des durch die 
Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages aufnehmen, soweit für die Kasse 
keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. 

 
3. Der § 14 – Tagesordnung – Abs. 3 erhält nachfolgend neue Fassung: 
 

(3) Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort 
und Zeit der Sitzung spätestens am 4. Tag vor der Sitzung der Öffentlichkeit durch 
Anschlag an den in den Mitgliedsorten bekannten Stellen bekannt zu geben. Nähere 
Regelungen sind in der Hauptsatzung der jeweiligen Mitgliedsgemeinde getroffen.  
Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzung wird nicht bekannt gegeben.  

 
 
 

§ 2 – Fortbestand 

 
Alle anderen Festlegungen in der Geschäftsordnung vom 11. März 2002 i.d.F.d. Ausgabe: 
VG-III-07/2001 (N) bleiben unverändert. 
 
 
           ... 
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§ 3 – Inkrafttreten 

 

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung der Verwaltungsgemeinschaft *Leinetal* tritt mit 
Beschlussfassung in Kraft. 
 
 
37308 OT Bodenrode, den 14. April 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
S i m o n 
Gemeinschaftsvorsitzender 
der VG *Leinetal*  
 


